
• Bundesnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde wesernetz Bremerhaven 
GmbHBunde5netzagenlur •Postfach 80 01 • 53105 Bonn 

Mit Postzustellungsurkunde 
Eing.: 17. Juli 2019. 

Kfm . Dienstleist ungen/ 
Die Geschäftsführung 
wesernetz Bremerhaven GmbH 

N-NK 
Hansastraße 17/19 
27568 Bremerhaven 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom '2il' (02 28) Bonn 

BK9-16/8193-RK12-16 14-6427 oder 14-0 10.07.2019 

Verfahren wegen Genehmigung des Regulierungskontosal~os und Anpassung der Erlös-

obergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 21 § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i. V. m. § 6 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV; 

hier: Übersendung der Entscheidung sowie Kostenbescheid mit Zahlungsfrist 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersende ich Ihnen die Entscheidung der Beschlusskammer 9 in o.g. Verfahren 
nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 
Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV sowie den diesbezüglichen Kostenbescheid. 

Die Anlagen zum Beschluss sind zudem elektronisch in der Postbox Ihres Unternehmens als 
XLSX-Datei zum Abruf bereitgestellt. Um diese Dokumente einsehen zu können, rufen Sie das 
Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur mit Ihrer Betriebs- und Kontrollnummer auf und 
klicken Sie den Link „Download-Seite" und anschließend den Link „Download der verschlüssel-
ten Dokumente aus der Postbox'' an. Die Verfahrensbezeichnung lautet: „Regulierungskonto 
gemäß§ 5 ARegV (Gas)". 

Sie sind gemäß§ 71 EnWG verpflichtet, im beigefügten Beschluss unverzüglich diejenigen Teile 
zu .kennzeichnen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten (sog. ,,geschwärzte Fas-
sung"). Daher haben Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang dieses Bescheids eine 

Bundesnetzagentur für Telefax Bonn !;-Mail Kontoverbindung 
Elektrizität. Gas, Telekomrnunikatlon, (02 26) 14·66 72 postste!le@bnetza.de Bundeskasse Tner 
Post und Eisenbahnen Internet BBk SaarbrOcken 

http://www.bundesnetzagentur.de BIC: MARKDEF1 590 
Behördensitz:Bonn IBAN: DE 81 590 000 00 00 590 010 20 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
ii' (02 28) 14-0 
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„geschwärzte Fassung" vorzulegen oder der Beschlusskammer schriftlich mitzuteilen, dass der 

Beschluss aus Ihrer Sicht keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthält. 

Sofern Sie eine geschwärzte Fassung des Beschlusses vorlegen möchten, sind die unter fol-

genden Link veröffentlichten Hinweise zu beachten: www.bundesnetzaqentur.de 7 Beschluss-

kammern 7 Beschlusskammer 9 7 Hinweise und Leitfäden 7 Hinweise zur Schwärzung von 

Beschlüssen. 

Um der Transparenz der Entscheidungen der Bundesnetzagentur und dem Schutz sensibler 

Daten bei der Veröffentlichung angemessen Rechnung zu tragen, hat die Bundesnetzagentur 

ein Hinweispapier zum Umgang und zur Reichweite zulässiger Schwärzungen bei der Veröffent-

lichung von Entscheidungen der Bundesnetzagentur in den Bereichen Elektrizität und Gas veröf-

fentlicht. Dieses Hinweispapier finden Sie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter 

http://www.bundesnetzagentur.de 7 Elektrizität und Gas 7 Unternehmen/Institutionen 7 Netz-

entgelte 7 Transparenz. Die Hinweise sind bei der Schwärzung sowie deren Begründung 

in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Vakanz der Vorsitzendenposition übernimmt gemäß § 15 Abs. 2 der Geschäfts-

ordnung der Bundesnetzagentur der Beisitzer den Vorsitz, dem das höhere Beförderungsamt 

verliehen ist. Bei gleichem Beförderungsamt übernimmt der Beisitzer den Vorsitz, der in diesem 

Amt nach dem allgemeinen Dienstalter der dienstältere ist. 

Mit freundlichen Grüßen Anlagen 

Im Auftrag 

 

Bundesnetzagentur für Telefax Bonn E-Mail Kontoverbindung  
Elektrizittlt, Gas, Telekommunikation. (02 28) 14-88 72 poststelle@bnetza.de Bundeskasse Trier  
Post und Eisenbahnen Internet BBk Saarbrücken  

hltp:/lwww.bundesnetzagentur.de SIC: MARKOEF1690 
BehOrdensltz:Bonn IBAN: DE 61 590 000 00 00 590 010 20 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
• (02 26) 14·0 



• Bundesnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9~16/8193~RK12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober-

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Bremen, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende Anne Christine Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der wesernetz Bremerhaven GmbH, Hansastraße 17/19, 27568 Bremer-

haven, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 10.07.2019 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 3'1.12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert- festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjähr-

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1 _Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio-

de ermittelten Betrag anzupassen. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017, eingegangen bei der Be-

schlusskammer am 06.07.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re-

gulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 und Anpassung der mit Beschluss BK9-

16/8193 vom 27.06.2019 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 Lind 4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetz-

agentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizregulierungsverordnung) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin u.a. mit Schrei-

ben vom 07.12.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin 

hat insbesondere mit Schreiben vom 01.02.2019 per E-Mail Stellung genommen. 

Darin hat Sie keinen Korrekturbedarf gemeldet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 

II.  

Die Entscheidung Ober den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Bre-

men gemäß dem 11Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Auf-

gaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz11 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der freien Hansestadt Bremen vom 18.03./03.04.2014 (Bekanntmachung: 

Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 78/2014 vom 28.07.2014, S. 343 ff.; 

in Kraft seit dem 29.07.2014). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und .Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in§ 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge-

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21 a Abs. 6 

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver-

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft1 konkretisiert § 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 

Formulierung „nach Maßgabe des§ 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas-

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver-
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab-

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos 

bestimmt. Der Antrag ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01 .01 . des fol-

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er-

lösobergrenze. Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei-

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä-

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 

bis 31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß§ 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober-

grenzen erfolgt durch . Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re-

gulierungskontos zum 31.12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den ·jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016 1 die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 und 1 a 

ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be-

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

e~orderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In-

vestitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen , soweit diese Diffe-

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess-

stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird , verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 und die sich daraus ergebenden Anpas-

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 
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- enthält Betriebs· und Geschäftsgeheimnisse -

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re-

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be-

rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender-

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeltpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.Juni. eines Kalende~ahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 gestellt werden. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrunde liegenden Da-

ten, insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des 

abgelaufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der 

Antrag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und 

der dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendi·gen 

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs-

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi-

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrunde liegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge-

reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak-

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder-

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegV ermittelte Saldo, in den alle noch offe-

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 

der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31 .1 2.2016, der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird , und die entsprechende Anpassung der Erlös-

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die dritte Regulie~ 

ru ngsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re-

„ 
gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest-

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 in Höhe von 

beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 war abweichend 

vom Antrag mit dem Wert 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse • 

891.211 € 

festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß § 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31 .12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und au,f dem Regulie-

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31 .12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe-

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer-

gebnissen gekommen: 

5.1 . Jährliche Differenzen 

Für die Berechnung der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1_Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R. verwie-

sen. 

5.2. 	 Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto-
saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Be-

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver-

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um-

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti-

gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie-

rungskontosaldo zum 31 .12.2016. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

5.3. Bere.chnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge-

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio-

de zu verteilen, so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für die Berech_nung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.)' des Tenors um 

- €anzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto-

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01 .01 .2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, insbesondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah-

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren-

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1Oa ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä-

gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 
10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei-

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 
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- enthält Betriebs- und Ge~chäftsgehelmnlsse -

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchrei~ waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be-

'schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be-

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 01 .01 .2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe-

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest-

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt. sondern ledig-

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor-

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel-

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01 .01 .2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der  

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht.  

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an,  

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal- 

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen  

in der dritten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1,  

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV, Erweiterungsfakto- 

ren nach § 1 O ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) zu verwenden. Im  
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie- 

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von  

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In  

die Abwägung ist auch eingeflossen. dass die zeitliche Verzögerung mit 12 Monaten  

nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be- 

kannt waren.  

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti- 

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze  

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge- 

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich darau's ergebenden Anpas- 

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn- 

vollste Lösung.  

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An- 

passungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver- 

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre- 

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus- 

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück- 

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück- 

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen  

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht.  

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer-

den. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergren-

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs-

kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht ab-

schließend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 
5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können ' durch gerichtliche Entschei-

dungen oder einer Anpassungszusage veranlasst sein. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse , 

III.  

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen (Hausanschrift: Am Wall , 28195 Bre-

men) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von den:1 oder der Vor-sitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwer-

deschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter-

zeichnet sein. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Bonn, den 10.07.2019 

Beisitzerin als Vorsitzende Beisitzer Beisitzerin 
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°Anlage R  

für Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren  

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31 .12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten ReguHerungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31 .12.2016 gemäß§ 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge 

sind zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 

die Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 und der Annuitäten 

beschrieben. 

In der Anlage R1 Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31 .12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden Sie in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren 

Erlöse der Jahre 2012 bis 2016 in einer Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 
29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 

Maßgabe von§ 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei 	einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 - 3 ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen Ist dabei auf die jeweils im 

vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 6 ist bis zum Jahr 2016 auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Perioden übergreifende Saldierung) sowie einer 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 1 O GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag ~es Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV 

Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten 

Kapitalkostenaufschlags ist für die Ermittlung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017 

genehmigt. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war in den Jahren 2012 bis 2016 nicht relevant. 

Erzielbare Erl6se 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen ~engenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt 
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der tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entge~ten . 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren 

Erlöse hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit 

Rückstellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht. davon 

aus, dass der Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. ~. f\RegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV 

(erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, 
' 
auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

1nanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von Kosten 

nach § 11 Abs. 2 Nr. 6 ARegV (nicht beeinflussbare Kostentei le) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist-

Kostenabgleich ermittelt die Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem 

Regulierungskonto verzinst und verbucht wird. 
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2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von Kosten 

nach § 11 Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf 

Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese 

Regelung war erstmalig zum 01 .01 .2011 anwendbar. Die diesbezüglich in den Jahren 2012 

bis 2016 enthaltenen Ansätze sind den tatsächlich entstandenen Kosten des jeweiligen 

Jahres gegenüberzustellen. 

Zudem ~esteht gemäß der Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA) (vgl. BK9-14/606) die Möglichkeit, volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berücksichtigen. 

2.5 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Anderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b 

EnWG a. F. sowie nach § 44 GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2__2012-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2012-1 Zelle 182 dargestellt. 
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Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 05.01 .2012 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung 

über die Kalenderjahre 2012 bis 2013 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der 

Verzinsung ergibt sich aus § 3 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich 

somit die kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2012 um ~ (vgl. 

R2_2012-1 Sondersachverhalte; Zeile 80). 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreib~r der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jewefligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1o 
GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in Anlage R2_2012-1, Zeile 80 

dargestellt und beträgt 

Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV i. V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

(Erweiterungsfaktor) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64 

dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 
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Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2012 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 1 O und 11 dargestellt. 

3.1.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung 

bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. 

Diese Werte werden in der Anlage R 1 _ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2013 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013~1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2013-1 Zelle 182 dargestellt. 

Mit öffentlich~rechtlichem Vertrag vom 05.01 .2012 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung 

über die Kalenderjahre 2012 bis 2013 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der 

Verzinsung ergibt sich aus § 3 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich 
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somit die kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2013 um € (vgl. 

R2_2013-1 Sondersachverhalte; Zeile 80. 

Änderungen des Verbraucherprelsgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksi,chtigen. Gemäß § 8 

ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das 

Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten 

Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t) . Dieser wird 

Ins Verhältnis gesetzt zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 

Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 201 O 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und fü r das Jahr 2011 

102, 1 O (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/onl ine > Suche 

nach: 61111 -0001). Entsprechend dem Term VPI tl VPI O der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI 

für das Jahr 201 O für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die 

Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. 

vor der Basisumstellung des Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die 

Beschlusskammer für 2011 von einem Indexwert 102,31 aus, der ~ich aus der Division der 

Indexwerte 1°10,7 und 108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem 

Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage R2_2013-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantellen nach § 11 Abs. 2 s. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2013 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalende~ährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2013 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 
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Die geltend gemachten Kosten für „40113001 Kraftstoffe, Öle, Fette, Schmierstoffe" in 

Höhe vo~€ wurden bereits bei der Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Insoweit ist der Betrag bei 

der Anpassung ebenso nicht zu berücksichtigen. (vgl. OLG Düsseldorf Beschluss v. 

11 .11 .2015 (VI 3 Kart 118/14 (V)). Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage 

R2_2013-1 Zeile 23 dargestellt. 

Die geltend gemachten Kosten für „40496006 Geschenke-§4(5)1 EStG(<10EUR/St.)" in 

Höhe vo~ € wurden bereits bei der Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Insoweit ist der Betrag bei 

der Anpassung ebenso nicht zu berücksichtigen. (vgl. OLG Düsseldorf Beschluss v. 

11.11.2015 (VI 3 Kart 118/14 (V)). Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage 

R2_2013-1 Zeile 23 dargestellt. · 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1OARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2013 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 
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3.2.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1 _ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzi.elbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2014 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2014-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2~2014-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2014 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2014 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV Kosten für 

,,40213112 Entgelt-Sonst. lfd. Vergüt. incl. VWL, Zahlungen Verbesserungsvorschläge" i. H. v. 

- € geltend gemacht. Kosten hierfür wurden in der Überleitungsrechnung zur 

9  



Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode nicht 

als dauerhaft nicht beeinflussbar qualifiziert. 

Somit ist eine Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des· OLG 

Düsseldorf in Sachen Creos vom 11 .11.2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist 

davon auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der zweiten Regulierungsperiode 

gemäß § 6 Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare 

Kostenanteile enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassung käme damit einer Mehrfachberück~ichtigung gleich. 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Die geltend gemachten Kosten für ,,40113001 Kraftstoffe 1Öle,Fette,Schmierstoffe11 in Höhe 

vo~€ wurden bereits bei der Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Insoweit ist der Betrag bei der 

Anpassung ebenso nicht zu berücksichtigen. (vgl. OLG Düsseldorf Beschluss v. 11 .11 .2015 

(VI 3 Kart 118/14 (V)). 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die im gesetzlichen Rahmen 

ausgeübte Betriebs- und ·Personalratstätigkeit (§ 11 Abs. 2 Nr. 10 ARegV) Kosten für 

..40297707 Sonst.freiw.soziale Auf.FI , Pensionärsveranstaltung" in Höhe von - € 

berücksichtigt. Bei den geltend gemachten Kosten handelt es sich nicht um Kosten, die 

typischerweise für eine Betriebs- oder Personalratstätigkeit anfallen. Die geltend gemachten 

Kosten können nicht als Kosten der Betriebs- oder Personalratstätigkeit angesetzt werden, 

da es sich bei den entsprechenden Mitarbeitern um Pensionäre handelt, die nicht mehr für 

den Betriebsrat tätig sind. Der Betrag ist insoweit zu kürzen. Die anerkennungsfähigen 

Kosten sind in Anlage R2_2014-1 Zeile 23 dargestellt. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1OARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2014-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erf~lgte nicht. 
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3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2014 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R 1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2014 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage 

R1 _Gesamt Zeilen 1 Ound 11 dargestellt. 

3.3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1 _Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1 .1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2015 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2015-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 
bis 3 ARegV (§. 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 
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Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2015 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2015 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV Kosten für 

„40213112 Entgelt~Sonst.lfd .Vergüt.incl.VWL, Zahlungen Verbesserungsvorschläge" i.H. v. 

34,77 € sowie für „40213406 Zusch.Haustar.o.Rentn." i.H.v. € geltend gemacht. 

Kosten hierfür wurden in der Überleitungsrechnung zur Bestimmung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar 

qualifiziert. 

Somit ist eine Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des OLG 

Düsseldorf in Sachen Creos vom 11 .11 .2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist 

davon auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der zweiten Regulierungsperiode 

gemäß § 6 Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare 

Kostenanteile enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassung käme damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Die geltend gemachten Kosten für ..40113001 Kraftstotfe,Öle,Fette,Schmierstoffe" in Höhe 

vo~ wurden bereits bei der Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

nicht als dauerh~ft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Insoweit ist der Betrag bei der 

Anpassung ebenso nicht zu berücksichtigen. (vgl. OLG Düsseldorf Beschluss v. 11.11.2015 

(VI 3 Kart 118/14 0/)). 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4· S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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3.4.1.2 Erziel bare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2015 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 
Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1 _ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.5.1.1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2016 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_2016-1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl, hierzu Anlage 

R2_2016-1 012 und Zeile 56). 
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Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2016 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährllchen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2016 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV Kosten für 

„40213112 Entgelt-Sonst.lfd.Vergüt.incl.VWL, Zahlungen Verbesserungsvorschläge" i.H.v. 

- € geltend gemacht. Kosten hierfür wurden in der Überleitungsrechnung zur 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode nicht 

als dauerhaft nicht beeinflussbar qualifiziert. 

Somit ist eine Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des OLG 

Düsseldorf in Sachen Creos vom 11 .11 .2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist 

davon auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der zweiten Regulierungsperiode 

gemäß § 6 Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare 

Kostenanteile enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassung käme damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Die geltend gemachten Kosten für ,,40113001 Kraftstoffe, Öle, Fette, Schmierstoffe" in Höhe 

von wurden bereits bei der Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Insoweit ist der Betrag bei der 

Anpassung ebenso nicht zu berücksichtigen. (vgl. OLG Düsseldorf Beschluss v. 11 .11 .2015 

(VI 3 Kart 118/14 (V)). 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV Kosten für 

1140273003 Fort-/Weiterbild.-Kongr.Tagung etc." i.H.v. - € sowie .,40297707 

Sonst.freiw.soz.Aufw.FI" i.H.v.- geltend gemacht. Kosten hierfür wurden in der 

Überleitungsrechnung zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar qualifiziert. 
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Somit ist eine Anpassung nach '§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des OLG 

Düsseldorf in Sachen Creos vom 11.11.2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist 

davon auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der zweiten Regulierungsperiode 

gemäß § 6 Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare 

Kostenanteile enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassung käme damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. 

Anpassung nac.h Maßgabe des § 1o ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.5.1.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer 

ergeben sich für das Jahr 2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren 

Erlöse. 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.5.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2016 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1 

Gesamt Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.5.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

2016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zeile D14 - H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in 

den Jahren 201 O und/oder 20~ 1 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung 

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung 

zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 201 O ist in der Zelle 

D22, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. 

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in § 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-

H37 angegeben. 
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Ven1111ungsro„10< flach 
G18 Mo , AAoov (VI) 

0,10 

0,20 

0,30 

vcrtclh.J"D-f•k~1 rili~ 
§ 1oAbo. aAAoov 
(\11.lndlvl 

Oin@rt!ltr nlt!Qn1Jer 
Prndukbvital!Jfaktor 
nooh § BARegV IPFll 

J.2500% 

Vcrbruuche1µ1ei~gcsomtind11a r1aC:h t 8 ARegV d@~ Jl!llirc1 2000 rvPIO) 101,G 

Saldo aus Nctzvor-Worto ilUS ~1l,:J1hr Kosten Br10sc lmh1™n!J.O (0~r1r.!g) 

beb1cb. und lllrlfVcrtfilg. Vcrclnbnr. zu LohnZ\m1tz- Uft 
Nr.9 

Konzet5IOMoibgabcn (Nr. 2) 

crfordcrUche lnan~Pfuchnatunc vorgelngertcr Nea'1b• 111Jn (Nr. 4) 

AtJn65Ung dost AbzuQtibctrngcia n11Gh § 2J AM. 2a AR„uV • E 

• E 

Bcru!S;,uGbUduno, Welt~lblldma, Beb1ebsktndertagcts!Jh•H (Nt 11) • E 

AuftOGung von Bouko,tenruschOHenlNetninsGhlu~&ko~tenbeltrAge" (Nt t 3) 

Dauort11h rilcfil beeKinoubate Kosto11 KAdn b 

Saldo aut Notz.vor-
t<o ~:l'len In VKO llrlOsa lnVKO KottienlnVKt ErlOta fnVKt 

3ndonmgen (Ub<rtr.ig) 

ft<1;i,:!11n fnr rtl11 9 ,1d1nff1JnQ von Ttofbcncrgla o,oo e o,oot O,OOE 0,00€ 1 
)Kosten IOr Lil5t1'!U55ZU5agen 0 ODE 0,004 1 

~Ymm!t 0,004 O.OOf 0,oO f o.oot 
Soldo 0.00 c o.ooc 

O.O'JCI 

Angep11.ss ta EOG vor 8taldo ilUS Ncitzvo~ Summa (M;tp.111ta EOOWerto IUI BHISJAhr NouvatindwrUngon D11d•tu11ea11 (Ob.r1h1Jgi) nai;;h Nctlvtrlndorungen 

KAge!l,0 • KAdnb,O 

Boelnftur;sborer K~lennnlell l~J l • EWO 

Bcclnnu~!lborer Kooten nnlell ~ KAb,O 

VorObc-rge!lend nicht bcelnftU55bnr" Ko5tcnan!etl l'AJ EWo 

Vori.lberqehand n icht beolnllussbarcrKo1teru1ntcll J1 Mvnb,O 

N!Cthl obgebauter Tell der beelntlui„15b~r111n Ko11ten 1-\/l 

(1 - VI)• KAb,O 

Abzutu1ue:nder beelnftus~bonir Kottenantail \llx l<Ab,o 

KAvnb ,O 1' (1 - V1) ä KAb,O 

VattirauctMirpNiliOHatnUncfcx (VPI) und ProduktJvitillilfi}l~ar (PF) 

VPI 2006 (• VF••I YF> <U >U 

VPI 101,60 108,20 

Steigerung des Verbr~ud111rprel„ae.nmtinde11: bi,iogen ouf Ba~l1Johr VPll I VPfO 

0,0509 

Vetbrouc.herprelsgc~ambndex J, Produ•.tM1a111for3Uu1tt l\IPIWPIO) - PFI 1,0UO 
Jllllrlleht: Kostanontollo flivnb ... Jlib mn: Vl"' I • D'F KAvnb.O + 1~ V1 M KAb.D x N PIWPIO • PFI 

~:~ngt, 111 u•9 tuf Grund olncs Erwellerun~fi>Jllota r"lllt:: , 9 1 EFt 



lnnauonlerung  

Jahrti~M Kostonantelto "vnb" • „b"' mit VPH und P 10 F• (. .vnb. 1 ( · VI)• KAh.O J•(\/PI l'I • PI)  

Quali~i.ätkim1J1nl (Qt)  

lzu„undt\b?oh13p~ aur dle Er1bGobererenze nilch 6 19 Afb2V Ct 0.DOEf  

0.004 0,00€ o,ooe 

Vortln~rung der votatJlcn Kostcmntcllo (VKt•VKO) 

l v~rilnderunadcrYolildhrn Ka111min:IC ~ • rilii:h t 11 Ahp: AM g# 

Z:wfs1;:tmlorgabnlt IMö1obcrgrenzo noch Ragullarun91ft1nnol (1;01) 

EO!, kalendetjl!Micil 



R2 2013-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für da& Kalenderjahr 201J 

Au~aongo;nlvcou gem.1ß. § 15 Ab5. 1 A~egV 

Pau5chollcn1r lnvcsböonnu~chlllg nllch i 26AR•OV 

Worte ou1 Basisjahr 

VertcUungsfaktor nac;hVer1eilungflf11ktor noc.h 
'16 Abs. 2 ARC!lV§ 18 Abt_- 1 AR09V (VI) 

l lVl.~•I 

0,211 

o.•o 

OM 

0 ,80 

1.QO 

hldP • •'" N1t1vu · 
4lldorungon (Obart11g} 

• E 

• E 

• E 

• E 

• E 

• E 

Dauorhltt rrleht boelnnussbol ro Ko5len KAdnb • E 

~aldo au1 NvtiPu-· 
valatito Kotl.Gf\IHlitika naeh$ 11 Abs. &ARcgV Ko1ltn In VKO Er1ösc lnVKO Ko,-teoln VK l BrlOJ• In VKt Atldaru•!!<• !Oboitrool 

" !lf@n!!til ~ot yolaUhtn Koslen1ntollo (VKt • VKOJ o.ooel 

1 ~q~t1111 litt dio S otch1111rTung von Treibenergie O,OOE 

fKoGlen fOr Lu.ttlus~runoM OQOE 

Summe o,ooe 

Saldo 0 ,00@ 

0,00 E O,OOE 

o.C!H 

O,OOE 

0.004 

o.ou 

0100~ 

0,00, 

D,00 EI 

1 

1 

An!)t:~nl• eoo Vor $-ll!lcli;:i •u• N61;(1/ilt- $uf"!"!m9 (@!1g~ p~nte t=OQ2nnittlung tkit' YOrtlbotgchcnd nlC!ht bcclnnussbarett und dor bocilnnu11barcn Kostonantcllc Worto AUS Bas l1J11hr Not2Yordndcrungm :lndcnmgen (0bortr.lg} nach Notzvor:tndorunocn 

Joht 

201l 

2014 

2016 

2016 

2017 

Genereller ackloraler 
Pr0Wkdvltatsf11ktor 
noch § 9 ARoAV (Pf ll 

1,6000% 

J,ons% 

~.mo\4 

6, 1JS4'~ 

7,7284% 

VatbrauehorprclsgcttamUn~ (VPIJ und ProduktMtltsfoktor (PFJ 

Scclnnu~sbarcr Koslenont"I (%1 

Bcclnnu~sbucr Kostenanl'Jll 81 
VorObergchcnd nlc;ht bccln~uMbimn Ko111t1Jmmt„~l l%I 

Vortlborgchcnd nlc;hl bHJnfivH~'"'r K911Qn.P.ntoil JJ 

Nlehl obgcboutcrTell di,r bi,„inft111ililb•fi'l11 Kcn\l•f' 

Nlc;h' pbgabiulfit lM>elnRussbarc r Kosli:nontoll 

Abzubouendcr boelnfluHhtrtr K9~!1!:111nlti! 

VcrbraUchflprcltg~nmtlnde:x noc·h § 8 ARegV des J al)rH ~Dto fVPIOJ 1DD 

KonzcufonGabgoben (Nr. 2) 

crfordcrflchc lna.rup1uchn01hme vo1 gclnaert1Jr Netzebenen (Nr. 4) 

Aul!Oaung de' Abzu05betn1gc5 noc;h § 2l Abs. 20 ARepV 

betrieb. und tarUvertlag. crc lnbar. zu LoMlUIJDtz• und Ve~org\Jngslclsl (Absohlu~s vor JI.12.DS) 
Nr.9 

Bcru fHusb1ldung, Wetterb1IWng. 8etrl „bll!lr.lnd'1Jr11JDC!i!iUl tten {Nr. 1 I } 

t(ci11cn Oder ErßH ault MilßnDhmen elnc5 Betrcib1111~ vun 0 111vd'1 orgu11Qin1tn:H, dla einer 
wit~ll!mi Vcrt1111ht1U\uo uUcrun unl6111c an 
1u1 atßemvcrclnr1chl.en Verf~hrcn Obergchend'e d11uorh1n nicht bcc1nn°'2baio Ko~lcn1niello {ohn 
vat t ll cna Nt okosltn 

KA(IH,0 • )(,Ad111J,O 

1-~W• 

K;\b,O 

~W• 

KAimb,O 

(1 -VI)• l<Al>,O 

vt X KAb,0 

t<Avnb,0 1 (1 - Vl) • l(A),,O 

vPI 20!0 (ii VPIO) VPI ZOi i 

100,00 102,31 

1,0231 

kYmuli•fl • i ge.nereHe.r sektor~cr ProduktlvltatGf't1klor noch § 9 ARegV Pft 0 ,0160 0,0130 

Vet'bl OUGherprel ljgC!Jt!l'!'tlnd'i,I' J. Ptnduk1iviUJtff1;111i,i;tiritJ (VPlllVPIO) • P FI 1,0081 

Jlhrlfeho Ko Kvnb + Kb mit VPI uncl Pf! lKAvnb 0 + {1. vn • KAb,0) X N PIWPIO • PFU 

Jo~~ut109belrag auf Grund elne5 Effl'cHerunlJ'hlkloB nach§ 4, § 10 !;F! O.QO€ O,OH 

&t ilt 4\IO" ;2 



lnftilUonlerung {VPIWPIO - PFt) i EFI 

Jährlli;hv Kostvrnmto1lo "'ynb- + -b" m it \/Plt und Pft I OWlo EFI (KAYHb,O + { 1 - vt) :t: KAb,O, J( (VPIWPIO - P.Fi) :.: EF 

IZu.uÜdAflsohlM~auf dlo Er«Osoberarenze naah j 19 ARtgV 01 o.ooEH 0.00 el o.oo el 

Vier3ndonmg dor voi>lti len Ko5ten.antollo (VKt•VKO) 

VK1.YKO II 

EO! • KAdnb,1 +(KA•nb,O + ( 1 - VI) • i<Ab,O )Zwl1dMmorgabn ls Grld5obug!"fllze n,;n;h Rcgullorung1fom1ol (~01) PI PIO -PF z EF +01+VK1-VKO+ S1 

arme! erfout werden 

Kalundurjahrtl~hu ErJOsoburgrunle EOt, kalendeljaMich 



R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bunde&nebagentur für da& Kalondorjahr 2014 

P11u1ch~le:nor lnvest1UOo1zus.chlog noch§ zr. ~eg;V 

B••l5)ahrl~I 

EfftlitnlWfltt (EW, I 

Verbrouehcrprc11oesomUndc1C naGh t a ARcgV do1 J111hl~ 2010 (VPIOJ 100 

S•ldo .u• Nottv•r· Worte DUI BaslsJahr llnderungan (Übortr.gJ 

• E 

• E 

erfOfderflohe tnonspn1c;hn1hme vorgcln~f11Jf Netzebenen (Nr. 4) 

AunMung des Abzug'Sbetrage1 nadl § 23 Ab• 2a ARcgV 

bclr1eb. und tarOvertr1g. Vt'u~lnbar. l\J 
Nr.9 

.NNtz· und Veriorgu~eisl (Absehluss YOf" 31. 12 9) 

e•llltbt- unJ Por11onaifAtilAdgkclt (Nr. 10) 

BeruraauGbMuno, Wellerblldung. Oetri111btk1nrJer1ege1>Glftttcn (Nr. 11) 

p1u1ehalltn11r lnvollitlonuun.IUag nac.h § 2!1 AR.ogV (Nr. 12) 

Kli'il •A odar Eltllse 1uo Maßnahmen einet Belrclbeu1 von G11v11so1gur1g:1su1:tuft, die einer 
wiibl - a· V1rtah11n11e üfllfUn unlcrlle cn 
aua etnam verelnf.tich1en Verfahren Obergehen e dauerh11ft nicht bcefnll.t51b11e Ka1.len1nlelle (ohn 
VIII 1 till Ntill'.OlllA 

Slld• 

0,00 EI o.ooeil 

Angl!lp.111,al• J;OO Vat Saldo •u• N•l2Y•r, SumnM (iilngajläHt. EOBWorte ous 81ulsJ;ahr NetzvorUnderungon dndorunoon (0bertr;iig l n;ai;h Ncttzver:indcnmgcn 

Beelnftunbarer KMtenantett ('%] 

Beclnftus,barer Kostenanted ~ 

VorGbtrgehend nlGhl befln-UHb••er Ko•'•"*"le.t (%J 

VOIObergch~ n~ht betJnttuuba~rKa1lllJl,,.,,t4Jlt 11 

NtGhl abgebauter T~I d4tr bulnftuatb•i•n Kettan 

Nkht • bg-bautar ti.elnßussb.Jrt'r Kosteni.ntell 

KAg.-,0. KAdnb ,O 

1-EWA 

l<Ab,0 

EW1 

KAvnb,0 

(i -lil)> l<Ab.0 

Gtner•i Hktorlfer 
Produk11v!t1t.l3k10< 
Mth S9 ARegV IPFIJ 

1 .~000% 

J,0226% 

4.567S% 

0, 1~011> 

7,7211-4% 

Oauethatt hlcht beoJnnussb3rc Koslon KAdnb . ( 

$.Jfdo flt't NttlHI'· vollitil• KMttt\MtcUe M<h l 11 Abs. I ARcgV Kostan&n.VKO EnosetnVKO K°'tml!iYKI lndaruna•n (Obortr.gJ 

l t<~t•n flll ii• 8 Hth1f'fungvon Trelbencrgle 0,00E 0,00E O.OOf o,ooc 1 
IK01ten fClr LostflusnuHgtn 0 OOE O,OOE 1 

Summe 0,00f O.OO{ o.oo ~ 0,00( 

S3ido o,ooe o.oo E 

Oiff•rwN du valatU.m Kos lontllllt'lla (VKt • VKO) 

E1TT1ihlW19 J•r vattJboroohond ntGht bcotnnunbaren und d1u bcelnßuuNre:n Kaste:nantclla 

Johl 

2013 

201• 

2015 

2016 

2017 

Verte'9ul\0Sffilrtor ne~
Vertettun~fatnor nach 
S 16 Abi. 1 AR<11V (VI) S 16 - · 2 ARCfN !(VI, ln<IYJ 

0,20 

0,10 

0.00  

o,eo  

1,00 

Vlitl<.Ab,0 

KA""'1.0 • 11 •lil) , l<Ab,O 

Vorbtauehorprel1g&l4t111ind„ (VPI) und ProdutrtMUHsrok1or (PFJ 

VPI 2010 (• VPIO) YPI 2012 

Vtibtaueherprtls~nmbndcxn~ § OARegV vPI 100,00 IOi ,10 

Steigerung des Verbnmd11J1pteltgeumtlodow btJ~11n 1rnf@t' SitJ11h, VPlt/VPIO 1,0-410 

kurnulltUtet genualf„ aektoraler ProduktMl8l1J loktor naah § 9 ARegV Pfl O,OJOZ O,OlOZ 

Verbrouc;hcrp1el1oe1ttmtlnd•z I Pmdu~tI~i11ttru11•ch,lu (VPllNPIO) • PFI 1,0108 

J:lhrtl~ho Kvnb. Kb mJt VPI und „„ KAvnb 0 + t. Vl ll! KAb 0 V NPIUVP/O • PFI 

Anptt•ungtbtlrog aufGNnO tlnc' 11erungs~llitors nach§ 4, § 10 EFI 
AAooV 

~··~'1 



lnhaonl•rung (VPIVVPID . PFt) • ~Ft 

Jlhtllth• Kbihli'\lllllilihi • vnh• i •t;i• rni' VPll und Pi=t sowla EFt {KJ\vnb,O + ( 1 • VI) x KAb,O) x (VPIWPiO . PFI) x l:F 

Quallt.1tsolement (CU) 

D.DDtU o.ooEi 

S.lldo des Regullenmgskonto5 (St) 

Re n runqs onto 31 

lysflpdJiWQQ dpr yg1c111aa KOGtcrnm!f'.lfg npoo t 11 Abi. SAR•eV VKWKO 

EÖI a Mdnb,t +(KAVnb,Ö + ( 1 • \ltj x KAb,D) xlWitcfl•n•fs-lH'lii E110,abtrgn1nl• fl.l!!t;h R•gullerungsfonnel (Eot.) . ltJVPIO - PFl X EF + Ot + VKl - VKO+ 81 

Sondcrs,;icillvcfflarto 

!Bll'ldweJt1filU1: die nlc:ht ven der Rt:Qulit!:Riftß'fl'lfmfll trfDel werden 

EOt, kalenderjahrtlch 

3tllt 7\fl.in i2 



R2 201 6·1 Nac !'!rechnung der angepanten Erlösobergronze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2015 

D~ton dar Rcgullerungsperiodo 

6ffi tiont...rt (6WJ 

genehn1'Q'l1!1 lnvee'1~Pntmnßn&hm!J11 r!l'I~ 0 23 ARegl./ (Nr G) 

BHlljDhl (~) 2015 

2010 

2011 

2010 

0,00 @ 

Jahrosd.lt~n 

Johl 

201) 

2014 

Vorb„U<llorp1oi.o„ombndo• nn<h § B1'1'.<oV dos Johfeo 2013 (VPllJ 105.70 

S..ldo OIUS Notzvor• Kosten indorunpn (Ob4n119) 

ufordlfllehe lnonspruchnahmc vorgel1tgcrtcr Neb:iibdncn (Ni. .C ) 

batrlfb. und torlf\'ertroa~Vereinbar. zu LohnzutöDtz- und Ve110fQUng1l6i•l (Abtchluu vor 31.12.08) 
~· L~ 

Oetneb1· und Port90!ll!'t1~lt~gktir (Nr, 10) 

BorubDu~blldung, Wc!terbllOJng, Bebieb~lundcrtagcu,t.1tten (Nr. 11) 

AuftO~ungvon Boukoslenzu"hO!i5cmf NetzGns.<::htus~Jl:o5lenb e\tJ3gen (Nr. 13) 

- E 

E 

• E 

Saldo a.us. Netzvor•E rlbH li'tVKO KostanlnVKt Ertöso lnVKt tnd•nmtJ!n (O~r1tW9J 

IK01len for d!!!! rlHi;hflrlYflU VQI~ Ti alban•tgla o.oo ~ o,oot O,OOE D,OOE 1 
1Kosian tar LastnuHzusagen o.ooc O.OOf 1 

Summt 0,00 E D,OH o,oot o,ooc 
81IJ0 O,OOE o.oot 

Oirto~n1 d9r vglat!km Kaiilq!'\Dfl!Dlla {V~i - VKO) 0,00;1 

A ngcpo.ssto EOG vor Sal do aus Netzvor- Summe (01ngcp.ustc EOG 
~•O:ViiifAndiihJligtin Jlnilfltuill}(l:H (Übertrag} ft• cl, N•~vatlndftungl!'f'! 

Gcnmlk°'tfn ohno dauerhaft nldll bH!nllllf~ IH• Kosttinanleilo 

Bttlftftuubtror KOitonanteH (%1 

PHirtftuu bu or Kogl1nanlell r1 

V91tlbtru•hand nlclu beelnftussbDrer Ko5tcmantiei1 1%1 

Vo;UbGttahond nicht beolnflussbarer Kos lenillll.o ll Jl 

Nlch l at>gebiJuter Teil der beelnnunbaren Ko5len 

ALzub1u1ndor boelntlu5!ibnrer Kostennnlt'll 

KJ\oeo,O - KAdnb.O 

1-l!W• 

llAb,O 

8Wo 

KJ\vnb,O 

1-Vl 

lll•KAb.D 

KAvnb,O + ( 1 • \tl) x KAb,o 

Vt1rt•iluftgtf11i1or nach 
§ 18 Abo. 1Afl ooV (Vl) 

V~cllun g1 roktor noch 
f 10 All•. 2 ARo uV 
1\11. lndM 

o,~o 

0,•0 

0,60 

D,BD 

1.00 

Gencrener H:kt0J1ftr 
Prodü~liVililJ4rR~llilF 

111"1 19 AJ!.oov iPPIJ 

l ,50QD% 

am% 

4,11678% 

6,1-% 

7,7214% 

V~I ~Q!O (• V~IQ) vP1 ••„ 
VPI 100,00 105,70 

Slclgcrunqde~ Vcrbrau1Jherprel&gol!lnmtin~x buqgen aul Bnsh;Jahr VJi!ll /VP IO 1 .0~10 

0,0457 0,0457 

Vt1br11.1ehe1pre„QesamUndex J. P1odukttvi11tslom.i;r,r1tt (VPIWPlo) - PF1 1,0113 

JlNJftha Ko1teN11nt•llo Kvnb. + Kh m n Ul"'I Pf 

~•1lll Bvon 12 



-- - ---------

M MiiMtl Srtlfl'e!NlvOH OmbH 

l n11Qtlonlet"~o (VPIWPIQ - PFI) , Efl 

Ji:thrtl~e Kostcnantcllo "vnb" + " b" mitVPlt und PFt aowill ~F' (!V.V!•b,0 ·• ( 1 -V!)• KAb .0) • (VPIWPIO - PFI) ' EF --
(Zu· _und l\b5.Cihl3ge auf die El'IOsobergrcnzo noch 6 1~ AR11gy 91 O.DOEI D.OOEI 

Vertlndervng der voloaUfen Kostcnoantollo (VKt..VKO) 

iveri1ndcrunp d'1r volalilefl Ket1t l'lan1cUt nuh ! 11 Ah• ;Äß,@ 

(!'iruj!Jnfbphe@S! pfafltycm der Reou~ t1run p,forn:iel Crfü SI Wlfdtn 

Kalcnderjahrflche Erlosobergrenze EOl, kalende~ahrllen 



R2 2016-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundosnotza9ontur für du Kalenderjahr 2016 

JalUotdaten 

VMfstw•n••rt Reo•lrifrttw•11 

Aus~nv..nrveao gem:tß J 15 ~- 1 AAegV 

Pautch1llt 11t1 ln11e-sat1ontzotchlAg nac.h § 25 ARagV 

BHltJolv J~J 

Effi1f•ntw•t1 (EW,I 

Ve1brauch1111rpu~IS1QtSilllmllndox nach§ 1 ARegV des Jahril 2010 {VPJD) 

Vlf1b1•11ch•rp1" 1tl•e„•mrind1t1 11•ch t 8 AR•gV d„ J•hr"' 1014 (VPllJ 

-
O,OH- 
2010 

100 

to&.$0 

Johl 
Vert""'1gwf1ttofn89! 
§ l& Abo. I AAegV (VI) 

Vttttbatt•ktcw n1dl 
§ IG Abo 2 AA•oV 
(Vl.lndl'IJ 

Oenetflc1 Hlitotalct 
Ptodi,ik1MLA1*ftk.1Qi' 
n1<114 0AAo0V IP'ti 

201J 0.20 1,5000% 

2014 0,40 3.022~% 

201 ~ 0,60 4,5678'1\ 

2010 o.ao 6,1lfi.4% 

2017 1,00 t.?214% 

Seid& aut. Netz.vor• Saldo au.s Netzvar„ Wtrto .lUS BHltJV!r Koa!M'I Erlöse 
aodervngtn (Ko•t• n) anden.ing•n (EriQM) 

• E 

' f 

. ' 

• E 

• E 

• E 

• E 

E 

gneUllcht Abnahm. und Vt1;0tungspnichltn (Nt 1) 

K«lz ttslons3bga.bcn (Nr. 2) 

DelriebNlovom (Nr, S) 

etfoldedkhe Inanspruchnahme vorgcl;,gertef Netzebenen (Nr. 4) 

~trieb. und tarlf'Yertrao. Vereinbar zu ~nrus.atz.undVen01gun~lclsL ~GhJussvor 31 .1 
Nr. 9 

Berul'lausblldung, Wc1tarbllduno. Oetrleb1~ndertagent.lltten (Nr, 11) 

p~vtthill1iu1ar l twu11tlot111utchlag nach S25 ARciov (Nr. 12) 

AuftOtung von Onu)loetenru1eh01t1ril N„1„„n,i;hklsskostenbe1lrlgl:!n (Nr 13} 
~141'11 • 1 Etldte ausi M•Bftahrntn ein"' Bellclbar1 ven Oa1vuaorgungtnetz1m, de einer 

wiri1Nmt'1 Vuf-hltn111 ulltrun unte:rue cn -•ut tiritrn votdnfoctnen Veffahren Obergehcnde daue1t11n nicht be-efnlu,~buc Kosl~antelc (Ohn 
vor •II ilr1• NIDkMlt n 

D•U11thah nldu btMilllfk.lubaro Kostc-n KA dnb 

Saklo t u a NtO.Vff· wabtil• Kaat.fuu'lttli. Meh t 11Abs. 1 ARagV Kosten lnVKO ErlO.oln VKl andorunoen (0hortr.9J 

1t<ot' on ~ eh S eid1•nut't9 von Trolbene rgfo 0,00f 

}Kosten tDf" LastAuHzunoen OOOE 

Summ< 0,004 

S1lda 0,004 

o.oo~ 

o.oo~ 

0.004 

0,00 E 

0,00 E 

O,OOE 

o,oat 

O,OOE 

1 
1 

Offfe~ry, d•r ycta1ri.n Ka1tonan1ollo (VKI • VKO) o.oot! 

Anycpauto EOO vor Sa ldo aius Notzvc,.. Summa (111ngop11sstc EOGemthtlung d.., vatilhlt1gahend nlC! ht bcelnßuntwuen und dar bfflnßuH~ren Kos1onante1Je Wcrto ttu1 8,11it~r Nctnerlncforungtn and-.ru"g•n (Ob.mag) nach N•~Vatlrnl4llrt.n'tgt1n 

KAl)Ot,O • KA<lnb,0 

8Gctfnnu11blrcr Kottenantell 1'41 1. EWa 

B1tinfluub11er Ko!tenanletl '-1 KAb,O 

VOfOborgef'lend nlc;ht beokilklssber"' KottjJ!n~nl"d ~I EW• 

Vo10bergehend nicht bffinßvstha~r K.~nt~nfoll ~ KAVl!b,0 

Hkht •bgebiuc..r bMlr'tn1.1u~ror KostcnMlteH (l · lll) • KAh,O 

vtx KAb,O 

KAmb,O t (1 ·III) z l<Ab,O 

V.rbr•uthirpralttitH~mUndu (VPIJ und Produktrttt:n.sraktor (PF} 

V!!11b••ud1ttproligt111mun~x nMh § e AAogV 

Steigerung des V'rbfaudl"'Pf'l•9•11111mtiodi01 b6~agtn xur fh~eltjiilhr 

ku~llt1rter yenu•llor 1cikto1atcr Proctuktivlt11mraktor nach i !J ARegV 

V<tfbfauaherpu!lsoenmtmde• J, P1ttdukllv-lll\t• lott.chrit1 

\11>1 

VPll /VPIO 

PF• 

(VPIWPIOJ • PFI 

J i hrlleho Ko sle na 'k11 nb + Kb mll \IPI und ftlJ fKAvnb 0 • n „ vn X K.Al> 0 X rvPU/VPIO . PFt 

VPI 2010 (• VPIO) 

100.00 

0.00 1 ~ 

v"' io11 
!IW!.l$0 

l ,OGGO 

0.0014 

1,0046 

E 



1 

lnn01t1onlenmg (VPIWPID • PFt) x EFI 

J «iht!lth• K1;1~1•MnWll• 11\ln ~· „"b"' mit VPft ~nd PFt 50W~ EFI (KAvflb,O + ( 1 • vn X K.Ab,O) X {VPIWPIO . Pft) X EF 

Quaf!UitlcJttMnt IOl)  

b~1- und AbndJfe;;; "Y' d!q ftrlQe?bS!mr"n'R rfiib_r; 19 ARcgV Ql o.oHH o.oo~n o.ooEI  

Saldo des Regullorungtkonto1 {St) 

19f[jn-"dimmg dsr yp!oUle:o Ko_1ti,nan1Che_ncc;fi 5 11 Abs. sAR1aV .VKl.VKO D.ODE!i D.OoEU O,OOi! 

EOI • KA<*lb,i +{KAYnb,0-+ ( t • VI) K KAb,O) x· 
IWPIO - PFt X EF + Ot + VKI -VKO+ SI !„ 

8ondor111chve "1111to 

l s1~hverh&11• die nich1 von d•t RtTJll•tui'lntrtifm:I ,rtHat ward1m 

EOt, kaienderjahrllch 



wesemetz Bremerhaven GmbH Betriebsnummer 12001433 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

1.1.3 Abrechnung 

1.1.4 Messung 

1.1.S Messstellenbetrieb 

1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

1.1.7 Vertragsstrafen 

1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 

1.1.10 Weitere Erlöse 

1.1.11 Konzessions.abgaben 

1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netz.entgelten 

= Erzielte Erlöse (1.1abzgl.1.1.11) 

+ Unterverprobung 

= Erziel bare Erlöse 
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